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ml der WsMte von

>nadeil UrwöMer UömiUer Wayser / zu allen Weiten
lehrer des Wichs / in Mrmanien / zu Uispanien / Wungarn/ Uöheim/

Dalmatien / Wroatien / Nclavonien/rc. Mnig / DrtzMertzog zu Msterreich / Wertzog
zu Uurgund/ Weyer / Wärnten / Rrain/ und Mürtenberg / Mas zu Mabspurg/ Glandern/
Tyrolund Görtz / re. re. Entbieten Unseren nachgesetzen Obrigkeiten / insonderheit aber
allen so wol hiernach benannten als auch all - übrigen in diesem Unseren Ertz - Hertzogtum Oesterreich unter - und
ob der Ennß befindlichen Urfahr - Inhabern / dann denen darüber zu fahren pflegenden Wirten / Fleischha¬

ckern / Vieh - Händlern / und sonst jedermänniglich/wer eö immer feyn möge/Unsere Gnad / und geben euch hiemit Gnädigst zu vernemmen;
es haben die zu Besorgung Unserer Handgräfl . Aufschlags - Gesöllcn verordnete Beamte pflicht- schuldigst angezeigt/ welcher gestalten nicht nur in diesem/

sondern auch in dem Land ob der Ennß / und zwar bcnanntlichen zu Mauthauscn / und Ensdorf / zu Wisen / zuSteyrau / Loyburg in der Au/

dey Nider - Walsee/ zu Achleuten/ zu Hütting gegen Walsee / zu Thurn / das Ardaggerische/ in so genannten Saurieffel / zu Grein/in Struem/

in Hessgang / in Frcyenstein / in Wiselbach / zu Sarmingstein / zu Pöchlarn / zu Krumnußbaum / zu Mölck/ und zu Eberstorf/ unterschied»

siche aufgerichtete Urfahren sich befinden / bey welchen eine ziemliche l^uantität theils durch Kauf/thrilö durch Tausch erhandeltes Horn - Vieh

hin - und herüber gebracht / nicht weniger auch vieles Getreid übergeführet wird / anbey aber zu bcförchtcn stehet / daß mit iolcher Gelegen¬

heit vielfältige Verfchwärtzung zu grossen nachtheil Unsers /Erarii unterlaufen börsten ; Derohalben dann/um auch disfals allen Abbruch und Be¬

einträchtigungen / so Unseren Handgräfl . Aufschlags - Geföllen bey ermeldten / und anderen Urfahren zugefügt werden könten / zeitlich vorzukoms
men / haben wir für nöhtig erachtet / hinlängliche Vorsehung zu chun / und zu dem Ende eingangs ermelt all -und jede / oder auch ausser diesen

sonst noch vorhandenen Urfahr - Inhaber Unter - und ob der Ennß / ingleichcn alle daselbst mit schlachtbaren Vieh oder Getreid übersetzende
Wirt / Fleischhacker / Vieh - Händler / und all andere was Standes und Wesens die seyn / in Kraft dieses unseres Patents nachdrucksam dahin

anzuweisen und zu ermahnen : daß von nun an niemand mehr mit einigen in die Handgräfl . Aufschlags - Geföll einlauffenden Gattungen / ohne

Vorzeigung einer entweder von dem in loco oder aber in nächster Gegend befindlichen Aufschlägergratis zu empfangen habenden Ballette « oder

kaüir - Zettel / bey Vermeidung wol empfindlicher Bestrafung übergeführt werden solle.
Welchemnach dann jedermänniglich hierob festiglich zu halten/ und diesem Unseren Gnädigst auch ernstlichen Befehl allerdings gehorsamst nach¬

zukommen/ und vorSchaden zu hüten wissen wird / und beschiehet hieran Unser Gnädigster Will und Meinung . Geben in Unserer Kaisers.

Hauptrund Residentz - Stadt Wien / den 19. Augusti im Sicbenzehenhundert und Vier und Zwantzigsten / Unserer Reiche des Römischen im Drey«
" enden / deren Hispanischen im Ein und Zwantzigsten / deren Hungarisch - und Böheimischen auch im Dreyzchenden Jahre.
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Imperatoris in Confilio.
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